
Baden-Württemberg

Gestaffelte Mahd  

Das Ziel: Überlebensinseln während und nach der
Mahd schaffen für Grünlandbewohner wie Insekten
und Wiesenvögel.

Vorteile: Erträge langfristig sichern
•  Biologische Schädlingskontrolle und Bestäuber: Land-

wirtschaftliche Nützlinge können die Fläche schnell 
rückbesiedeln und werden so auch in angrenzenden 
Ackerflächen gefördert.

Direkt loslegen: Das sind die ersten Schritte
•   Wo sind geeignete Flächen? Besonders sinnvoll sind 

Standorte mit einer vielfältigen Tiergemeinschaft wie 
Feuchtgrünland und artenreiches Grünland.

•   Mehr Informationen unter  
www.NABU-BW.de/refugialflaechen.

Gut zu wissen
•  Die Überlebensinseln können dort angelegt  

werden, wo die Bewirtschaftung schwierig ist:  
An Böschungen, Gräben und Knicks.

•  Bei der zweiten Mahd sollte der Standort  
der Überlebensinseln auf der Fläche  
gewechselt werden.

Das Projekt „Landwirt-schaf(f)t Lebensraum – Refugialflächen für die Artenvielfalt“ 
wird mit Unterstützung der Stiftung Naturschutzfonds aus zweckgebundenen  

Erträgen der Glücksspirale gefördert.
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Die Hainschwebfliege findet durch eine 
gestaffelte Mahd vom Frühling bis in 
den Herbst Nahrung an Blüten.
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Für den Schutz von: 
Insekten, Niederwild, bodenbrütenden 
Wiesenvögel.

Geeignet für:
• Grünlandbetriebe

Fördermöglichkeiten:
•  GAP: Öko-Regelung 5: Ergebnisorien-

tierte extensive Bewirtschaftung  
von einzelnen Dauergrünlandflächen 
mit Nachweis von mindestens vier 
regionalen Kennarten

•  Im Vertragsnaturschutz (Landschafts-
pflegerichtlinie): Extensive Bewirt- 
schaftung und Pflege von Flächen 

•  Informationen zu den Fördersummen: 
www.NABU-BW.de/refugialflaechen
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Das ist zu tun: Erfolgreiche Durchführung der Mahd
•  Gemäht wird zeitlich und räumlich gestaffelt: Teilflächen 

bleiben während der Mahd stehen.

•  Die Mahd sollte von innen nach außen oder streifenförmig 
durchgeführt werden, damit Vögel, Hasen und Rehe die 
Möglichkeit haben, auf Nachbarflächen zu fliehen.

•  Eine Schnitthöhe von mindestens 10 cm ist wichtig, um 
bodennah lebende Tier zu schützen.
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